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Unter dem Titel «Wolken am Himmel 
der TV-Werbung» hat die NZZ kürzlich 
über die seit Jahren sinkenden Werbe-
einnahmen der Sender berichtet und 

verkündet, dieses Jahr löst das Internet das 
Fernsehen als weltweit wichtigs tes Medium für 
Werbung ab. In der Schweiz allerdings stecke 
die Transformation des Werbemarkts noch in 
den Kinderschuhen. Tatsächlich scheint es so, 
dass gewisse Werbeformen im Web, die in an-
deren Ländern bereits gang und gäbe (sowie 
reguliert) sind, hierzulande erst jetzt breiter 

thematisiert werden. Darunter fällt auch die 
Werbung durch sogenannte Infl uencer. Hierbei 
handelt es sich um Personen mit besonderer 
Publikumsreichweite in den sozialen Netzwer-
ken. Meist sind dies Prominente, Instagram-
mer, YouTuber oder auch Blogger.

Professionelle Vermarkter nutzen deren 
Beliebtheit und vermitteln Social-Media-Stars 
lukrative Werbeverträge für Produktplatzie-
rungen und -präsentationen. Für die Infl u-
encer ist das attraktiv. Sie können durchaus 
hohe Einkommen erzielen, etwa durch direkte 

Entgelte, gesponserte Reisen oder durch das 
Platzieren von Affi liate Links. Hierbei handelt 
es sich um Links zu Online-Kaufangeboten 
von beworbenen Produkten. In manchen Fäl-
len dürfen die Werber etwa getestete und prä-
sentierte Produkte behalten. Für alle Beteilig-
ten bietet diese Form der Werbung den Vorteil, 
dass sie gegenüber dem «klassischen» Mar-
keting in Form von Werbeanzeigen oder -spots 
gesetzlich nur rudimentär geregelt ist. Mit 
einer Ausreizung der rechtlichen Grenzen tun 
sich die Akteure allerdings langfristig keinen 
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Publireportagen, Native Ads oder schlicht 
Schleichwerbung: Die Werbeformate 
ändern sich. Die klassische Anzeige weicht 
subtileren Werbeformen, speziell in sozia-
len Netzwerken. Was Unternehmen hierzu 
wissen müssen. 
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Gefallen. Da sie die Grenzen zur Schleichwer-
bung zunehmend weiter überschreiten, wer-
den auch hierzulande jene Stimmen laut, die 
eine strengere Regulierung einfordern.

Massstab TV- und Rundfunk?
Die bei Werbevorschriften am stärksten regu-
lierten Medien sind Fernsehen und Radio. Das 
Radio- und Fernsehgesetz und die dazugehöri-
ge Verordnung (RTVG und RTVV) enthalten klare 
Vorgaben bezüglich des Transparenzgebots. So 
hält Artikel 9 des RTVG als Grundsatz fest, dass 

Werbung vom redaktionellen Teil des Pro-
gramms deutlich getrennt und als solche ein-
deutig gekennzeichnet sein muss. Nicht nur 
klassische Fernsehwerbung, etwa Fernsehspots, 
sondern auch jüngere Werbeformen wie Spon-
soring einschliesslich Produktplatzierungen 
sind klar geregelt. Das Gesetz hält klar fest: Der 
Sender muss dafür sorgen, dass der Sponsor 
die Sendung nicht in einer Weise beeinflusst, 
welche die redaktionelle Unabhängigkeit be-
einträchtigt. Ausserdem muss der Sender die 
Sponsoren am Anfang oder am Schluss jeder 

Sendung nennen. Zudem dürfen die gespon-
serten Sendungen weder zum Kauf von Waren 
oder Dienstleistungen der Sponsoren oder 
Dritter anregen. Ebenfalls verboten sind Aus-
sagen werbenden Charakters über Waren und 
Dienstleistungen gemäss Artikel 12 des RTVG. 
Zuständig für die Überwachung der Einhaltung 
der Werbevorschriften ist das Bundesamt für 
Kommunikation Bakom. Dieses hat seinen 
Umgang mit Werbe- und Sponsoringvorschrif-
ten in den Richtlinien für Werbung und Spon-
soring zusammengefasst. Die Richtlinien ent-
halten auch Beispiele für zulässige und un
zulässige Werbemassnahmen und eignen sich 
als Anleitung für eine rechtskonforme Aus
gestaltung von Fernseh- und Radiowerbung.

Die strengen Vorgaben des Radio- und Fern-
sehgesetzes gelten lediglich für das «klassi-
sche», das sogenannte linear gesendete Fern-
seh- und Radioprogramm. Denn als Programm 
gilt gemäss RTVG nur eine Folge von Sendun-
gen, die kontinuierlich angeboten, zeitlich an-
gesetzt und via Funkwellen übertragen werden 
sowie für die Allgemeinheit bestimmt sind. 
YouTube, Vimeo und Co. bleiben hingegen aus
sen vor. Im Internet jederzeit abrufbare Pro-
gramme, etwa über einen YouTube-Kanal  
veröffentlichte Sendungen, werden streng ge-
nommen zwar auch «fernmeldetechnisch» 
übertragen. Aber sie sind nicht «zeitlich an
gesetzt» übertragen. Daher greifen das Radio- 
und Fernsehrecht sowie dessen strenge Werbe-
vorschriften nicht bei Online-Content.

Rechtliche Lücken in der Schweiz
Das unterscheidet die Schweizer Rechtslage 
etwa von jener in Deutschland. Dort drohte  
die Aufsichtsbehörde kürzlich einem YouTuber  
namens Flying Uwe mit der Verhängung einer 
drakonischen Busse von mehr als 500 000 Eu-
ro, wenn er seine YouTube-Sendungen nicht 
explizit als Werbung kennzeichnet.

Da im geltenden Schweizer Recht spezifische 
Deklarationsvorschriften für Werbung in Online-
Medien insbesondere für Social Media fehlen, 
hielt der Bundesrat in einem Nachfolgebericht 
zu seinem Social-Media-Bericht von 2013 fest, 
dass mit der zunehmenden Popularität und 
Professionalisierung von Social-Media-Stars 
soziale Plattformen für kommerzielle Werbe-
botschaften an Bedeutung gewinnen. Im Hin-
blick auf die unverfälschte Meinungsbildung 
bei den Nutzern liege es daher nahe, das für 
Radio- und Fernsehwerbung geltende Trans
parenzgebot auf Social Media auszudehnen. 
Ob eine solche Ausdehnung notwendig ist  
und wie sie ausgestaltet werden könnte, wird  
derzeit geprüft. Im Vordergrund steht hierbei  
eine mögliche Harmonisierung des schweize
rischen Rechts mit den entsprechenden euro-
päischen Vorschriften. Bis zur gesetzlichen 
Regulierung dürfte noch einige Zeit vergehen. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verbrei-
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erkennbar sind, müssen sie explizit als Wer-
bung deklariert werden. Diese Abgrenzung 
darf nicht durch Einfügen von Schleichwer-
bung in der redaktionellen Berichterstattung 
unterlaufen werden. Gemäss Richtlinie 10.2 
sind bei gesponserten Medienberichten der 
Name des Sponsors transparent auszuweisen 
und die freie Themenauswahl und -bearbei-
tung durch die Redaktion zu gewährleisten. 
Die redaktionelle Freiheit muss ebenfalls ge-
wahrt werden. Unzulässig sind zudem redak
tionelle Beiträge, etwa «begleitende» redaktio
nelle Berichterstattungen, die als Gegenleis-

tung zu Inseraten und Werbesen-
dungen veröffentlicht werden. Diese 
Vorgaben gelten auch im Bereich 
der Unterhaltungs- und «Lifestyle»-
Berichterstattung, die häufig eine 
Nennung von Marken und Produk-
ten beinhaltet. Auch hier ist gemäss 
Richtlinie 10.3 die Freiheit der Re-
daktion bei der Auswahl der redak
tionellen Themen zu gewährleisten. 
Zu vermeiden sind hingegen un

kritische oder hochlobende Präsentationen 
von Konsumgegenständen, eine häufiger als 
nötige Nennung von Produkt- oder Dienstleis-
tungsmarken und die blosse Wiedergabe von 
Werbeslogans im redaktionellen Text. Dies 
wird als Gefährdung der Glaubwürdigkeit des 
Mediums und der Journalisten gewertet.

Transparenz dient Allen Beteiligten
Man kann darüber diskutieren, ob die Platzie-
rung von Werbebotschaften in Online-Medien 
und über Influencer in der Schweiz einer spe-
zifischen Regulierung bedarf. Internationale 
Beispiele, an denen sich der Schweizer Ge-
setzgeber orientieren könnte, gibt es genug. 
Eine Gesetzesverschärfung scheint jedenfalls 
nicht akut. Denn allzu gross scheint der 
Schweizer Influencer-Markt nicht zu sein. So 
schätzt etwa Simon Künzler, Mitinhaber der 
Webagentur Xeit, in einem Interview mit SRF, 
dass die durch Schweizer Influencer erwirt-
schafteten Beträge deutlich tiefer lägen als 
im internationalen Vergleich. Während hier
zulande nach Schätzung Künzlers pro Post 
zwischen 500 bis 5000 Franken bezahlt wer-
den, können in den USA schon einmal Hun-
dertausende Dollar fliessen.

Ungeachtet der rechtlichen Regelung soll-
te Transparenz aber selbstverständlich sein. 
Denn nebst den – derzeit überschaubaren 
rechtlichen Risiken von Schleichwerbung – 
dürfte ein Vertrauens- und Glaubwürdigkeits-
verlust gefährlich werden. Sowohl für das wer-
bende Unternehmen als auch den betroffenen 
Blogger oder die betroffene YouTuberin. Bei  
der Beurteilung eines weiteren Regulierungs
bedarfs sollte der Gesetzgeber nicht übersehen, 
dass sich das Publikum nicht so leicht in die 
Irre führen lässt. Dies geht doch sehr deutlich 

tung von unmarkierten Werbebotschaften in 
den sozialen Netzwerken bis auf Weiteres be-
liebig und ausserhalb des rechtlichen Rah-
mens vonstatten gehen kann.

Das Spiel mit den Grenzen
Auch wenn im Schweizer Recht eine spezifische 
Regelung fehlt, heisst dies nicht, dass sich die 
Werbemassnahmen in sozialen Medien jen-
seits aller rechtlichen Vorgaben frei gestalten 
lassen. Der Freiraum und auch die Grauzone 
mögen grösser sein, aber auch hier gilt es, die 
allgemeine Werbeverbote und -beschränkun-
gen zu beachten. Beispiele sind 
die Vorgaben für Arzneimittel
werbung oder die allgemeinen 
Vorgaben des Lauterkeitsrechts 
sowie verschiedene Richtlinien 
der Selbstregulierung.

Das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG) regelt die 
Werbetätigkeit unabhängig von 
bestimmten Produkten, Branchen 
oder Medien und ist dadurch auch 
auf Werbung im Netz anwendbar. Hier greift 
etwa die sogenannte Generalklausel von Arti-
kel 2 des UWG. Diese erklärt jedes täuschende 
oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben verstossende Verhalten oder 
Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwi-
schen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern 
und Abnehmern beeinflusst, für unlauter und 
damit als unzulässig. Gemäss Praxis erfasst  
die Generalklausel auch Schleichwerbung. 
Oder die Täuschung oder Irreführung über  
den Werbecharakter sogenannter Wettbewerbs-
handlungen, wie es im Fachjargon heisst.

Hart an der Grenze des Zulässigen
Was bedeutet das für die Praxis? Erhalten  
Influencer für positive Äusserungen über ein 
Unternehmen und dessen Angebot eine Gegen
leistung in Form eines Entgelts, kostenloser 
Produkte oder Dienstleistungen, muss diese 
Tatsache transparent ausgewiesen werden. 
Andernfalls kann dieses Verhalten unlauter im 
Sinne der Generalklausel von Artikel 2 UWG 
sein. Auch die von der Lauterkeitskommission 
(ein Selbstregulierungsorgan der Schweizer 
Kommunikationsbranche) erlassenen Grund-
sätze der Lauterkeit äussern sich zu 
Transparenzgebot und Schleichwerbung. 
Grundsatz Nummer 3.12 hält fest, dass kom-
merzielle Kommunikation, gleichgültig in wel-
cher Form sie erscheint oder welchen Werbe-
träger sie benutzt, eindeutig erkennbar und 
vom übrigen Inhalt klar getrennt sein muss.

Wird sie in Werbeträgern veröffentlicht, die 
gleichzeitig Nachrichten und Meinungen pub-
lizieren, muss sie so gestaltet und gekenn-
zeichnet sein, dass sie als bezahlte Einschal-
tung klar erkennbar ist. Die Abbildung oder 
Nennung von Produkten sowie Firmen- und 

Markenbezeichnungen in redaktionellen Bei-
trägen gegen Entgelt oder ähnliche Gegenleis-
tungen sind gemäss den Grundsätzen unlauter, 
soweit dies für das Publikum nicht transparent 
gemacht wird. Neben dem Einsatz von Influ-
encern werden auch im Bereich der Online-
Medien die klassischen Werbeanzeigen durch 
Werbeformen ergänzt, die dem Leser oder dem 
Betrachter nicht gleich als Werbung ins Auge 
springen. Hierzu zählen etwa Advertorials, Pu-
blireportagen oder das sogenannte Native Ad-
vertising. Die Werbebotschaft ist in diesen Fäl-
len derart ausgestaltet, dass sie den Anschein 

eines redaktionellen Beitrags erweckt. Je nach 
Ausgestaltung bewegen sich solche Werbe
formen hart an der Grenze des Zulässigen.  
Zwar gibt es für Online-Medien heute noch kei-
ne dem RTVG vergleichbare gesetzliche Rege-
lung. Allerdings gibt es sehr wohl spezifische 
Vorgaben des Schweizer Presserats.

Pflichten der Schweizer Medien
Der Presserat ist Selbstregulierungsorgan 
Schweizer Medienschaffender und zuständig 
für den redaktionellen Teil oder damit zusam-
menhängende berufsethische Fragen sämt
licher öffentlicher Medien. In seiner Erklärung 
der Pflichten der Journalisten, denen sich die 
Medienschaffenden freiwillig unterwerfen, hat 
der Presserat auch Vorgaben hinsichtlich der 
Erfüllung des Transparenzgebots festgeschrie-
ben. Richtlinie Nummer 10 der Erklärung hält 
beispielsweise fest, dass Journalisten in ihrer 
beruflichen Tätigkeit jegliche Form von kom-
merzieller Werbung vermeiden sollen und 
auch keinerlei Bedingungen vonseiten der In-
serenten akzeptieren dürfen.

Inserate müssen sich abheben
In den Richtlinien zur Erklärung äussert sich 
der Presserat detailliert zum Trennungs- und 
Transparenzgebot. Der Rat hält in Richtlinie 
10.1 fest, dass die deutliche Trennung zwi-
schen redaktionellem Teil und Werbung für die 
Glaubwürdigkeit der Medien unabdingbar ist. 
Gleiches gilt für bezahlte oder durch Dritte zur 
Verfügung gestellte Inhalte. Aus diesem Grund 
müssen sich Inserate, Werbesendungen und 
bezahlte oder durch Dritte zur Verfügung ge-
stellte Inhalte gestalterisch von redaktionel-
len Beiträgen klar abheben. Sofern sie nicht 
optisch und akustisch eindeutig als solche  

«Das Publikum geht insbesondere  
bei Promis eher von  

bezahlter Werbung aus»
Claudia Keller, Rechtsanwältin, LL.M., Wenger & Vieli



aus den Kommentaren auf Posts von Influ-
encern mit Produktplatzierungen hervor.

Sensibles Publikum
Das Publikum scheint insbesondere in Bezug 
auf prominente Fürsprecher von Produkten 
im Zweifelsfall sogar eher von einer bezahlten 
Werbebotschaft auszugehen. Der deutsche 
Schauspieler Jan-Josef Liefers bekam dies zu 
spüren, als er sich auf seiner Facebook-Seite 
(mit zu diesem Zeitpunkt 58 000 Fans) positiv 
über ein verhältnismässig teures Kosmetik-
produkt äusserte und sich in der Folge gegen 

den falschen Vorwurf der Schleichwerbung 
wehren musste. Dieses plakative Beispiel 
zeigt, dass eine Offenlegung bezahlter Werbe
botschaften nicht nur aus rechtlicher Sicht 
angezeigt sein kann, sondern auch zum 
Schutz der eigenen Reputation wichtig ist. 

Anzeige

«Der Presserat hält in Richtlinie 10.1 fest,  
dass die deutliche Trennung zwischen  

redaktionellem Teil und Werbung für die  
Glaubwürdigkeit der Medien unabdingbar ist»

Claudia Keller, Rechtsanwältin, LL.M., Wenger & Vieli

Claudia Keller ist  Rechtsanwältin bei der 
Kanzlei LL.M., Wenger & Vieli:

 www.wengervieli.ch
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